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D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 6 8 4   
 
 
 
 

  20.07.2022 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Mobilität zur Kenntnis 30.08.2022  

 
 
Betreff: Interaktiver Übersichtsplan des ÖPNV im Verbandsgebiet 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht zum interaktiven Übersichtsplan des ÖPNV wird zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
 
Eine Webanwendung zur Darstellung der unterschiedlichen Verkehrsunternehmen im 
Verbandsgebiet wurde am 11. Mai 2021 in der 1. Sondersitzung des Ausschusses für 
Mobilität vorgestellt (https://oepnv.geoportal.ruhr). 
 
In der nun entwickelten Webanwendung des RVR zum ÖPNV-Liniennetz werden in einem 
interaktiven Übersichtplan die Linien und Fahrtenhäufigkeiten des ÖPNV in der Metropole 
Ruhr abgebildet.  Damit liegt zum ersten Mal eine interaktive Übersichtskarte mit Aussagen 
zur Anzahl der Fahrten im ÖPNV vor und ermöglicht eine verkehrsverbundsübergreifende 
Betrachtung der Bedienungsqualitäten im gesamten Verbandsgebiet. 
Dieser interaktive Liniennetzplan stellt keine Fahrplanauskunft und keine einzelnen Linien 
des ÖPNV dar. 
 
Als Datengrundlage für die Darstellung dienen GTFS-Daten (Soll-Fahrplandaten) des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR (VRR) und des Zweckverbands Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL) zu den repräsentativen Stichtagen 11.11.2021, 13.11.2021 und 
14.11.2021 sowie 09.09.2021, 11.09.2021 und 12.09.2021. Insgesamt umfasst das Netz alle 
9.826 Haltestellen des Verbandsgebietes sowie alle 1.038 Linien. 
 
  

https://oepnv.geoportal.ruhr/
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Mit dieser Webanwendung können u. a. begleitende Untersuchungen zu 
Bedienungsqualitäten im Themenfeld des Projektes Mobilitätsimpuls.RUHR durchgeführt 
werden. 
 
Die technische Umsetzung und Entwicklung der Webanwendung erfolgte durch das 
Referat Geoinformation und Raumbeobachtung. 
 
Die Vorstellung der Webanwendung erfolgt in der Sitzung des Ausschusses. Im Anschluss 
an die Sitzung wird die Webanwendung (https://oepnvliniennetz.geoportal.ruhr/) zur 
Verfügung gestellt. 
 
  

https://oepnvliniennetz.geoportal.ruhr/
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 21100; Kostenträger 0700023;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge 0 0 0 0 0 
Personalaufwendungen 158.000 118.000 121.000 124.000 127.000 
Sachaufwendungen 10.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil) 168.000 162.000 165.000 168.000 171.000 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge 0 0 0 0 0 
Personalaufwendungen 158.000 206.000 202.000 186.000 186.000 
Sachaufwendungen 10.000 50.000 0 0 0 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe 168.000 256.000 202.000 186.000 186.000 
Abweichungen1 0 -94.000 -37.000 -18.000 -15.000 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Welter, Sebastian Wagener, Maria Bereich III Planung  
Akt.zeichen Kuczera, Stefan  
   

 
 


